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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. MB/KT: Auslegung einer Klausel zur Fluguntauglichkeit 

Urteil vom 27.11.2024, Az: IV ZR 42/24  

2. GVG: Rechtsweg bei abgetretenen Ansprüchen 
Beschluss vom 12.11.2024, Az: VIII ZB 36/23  

3. BGB: Anwendung von § 406 bei Rückabwicklung Leasingvertrag 
Urteil vom 13.11.2024, Az: VIII ZR 168/23  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. MB/KT: Auslegung einer Klausel zur Fluguntauglichkeit 

Urteil vom 27.11.2024, Az: IV ZR 42/24 
Zur Auslegung einer Klausel in den Tarifbedingungen einer Krankentagegeldversiche-
rung, nach der bei fliegendem Personal (Piloten, Kabine) Fluguntauglichkeit gleichbe-
deutend mit Arbeitsunfähigkeit ist. 
 

  

2. GVG: Rechtsweg bei abgetretenen Ansprüchen 
Beschluss vom 12.11.2024, Az: VIII ZB 36/23 
a) In Fällen, in denen die Klagepartei Ansprüche aus abgetretenem Recht verfolgt, 
richtet sich die Rechtswegzuordnung maßgeblich nach dem Gepräge des Rechtsver-
hältnisses zwischen dem Zedenten und dem Schuldner (vgl. BGH, Beschluss vom 25. 
Juli 2013 - III ZB 18/13, BGHZ 198, 105 Rn. 7, 9 f.; BSG, Beschluss vom 30. Sep-
tember 2014 - B 8 SF 1/14 R, juris Rn. 8). 
 
b) Es handelt sich daher um eine dem Zivilrechtsweg zugewiesene bürgerliche Rechts-
streitigkeit (§ 13 GVG), wenn eine Gemeinde klageweise Zahlungsansprüche geltend 
macht, die ihrem Vorbringen nach durch den Abschluss eines Beherbergungsvertrags 
zwischen einem privaten Unterkunftsbetrieb und dem Beklagten entstanden und ihr 
seitens des Unterkunftsbetriebs abgetreten worden sind. Dabei ist weder von Bedeu-
tung, dass der (behauptete) Beherbergungsvertrag auf Vermittlung der - insoweit in 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben handelnden - Gemeinde zur Abwendung einer 
dem Beklagten drohenden Obdachlosigkeit zustande gekommen ist, noch kommt es 
darauf an, ob die (behaupteten) Abreden zwischen der klagenden Gemeinde und dem 
Unterkunftsbetrieb über die Abtretung der aus dem Beherbergungsvertrag hervorge-
henden Zahlungsansprüche auf einem als öffentlich-rechtlich oder als privatrechtlich 
einzuordnenden Vertrag beruhen. 
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3. BGB: Anwendung von § 406 bei Rückabwicklung Leasingvertrag 
Urteil vom 13.11.2024, Az: VIII ZR 168/23 
a) Bei der Rückabwicklung eines über eine Leasingsache geschlossenen Kaufvertrags 
nach mangelbedingtem Rücktritt richtet sich ein Anspruch des Lieferanten (Verkäu-
fers) auf Wertersatz gemäß § 346 Abs. 2 Satz 1 BGB auch im Falle der leasingtypi-
schen Abtretung der Gewährleistungsansprüche von dem Leasinggeber an den Lea-
singnehmer grundsätzlich nicht gegen den Leasingnehmer, sondern gegen den Lea-
singgeber als Käufer (Fortführung von Senatsurteil vom 13. November 2013 - VIII ZR 
257/12, NJW 2014, 1583 Rn. 28 mwN). 
 
b) Die Vorschrift des § 406 BGB ist, soweit der Lieferant in Kenntnis des Vorliegens 
dieser leasingtypischen Abtretungskonstruktion den Kaufvertrag mit dem Leasingge-
ber geschlossen hat, grundsätzlich nicht zu Gunsten des Lieferanten anwendbar und 
damit eine Aufrechnung (§ 387 BGB) mit dem vorbezeichneten Wertersatzanspruch 
gegen den von dem Leasingnehmer geltend gemachten Anspruch auf Rückzahlung des 
Kaufpreises aufgrund der fehlenden Gegenseitigkeit dieser Forderungen nicht mög-
lich. 
  
  

 

 


